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Datum Dienstag, 11. Mai 2021 
 
Vorsitz Gemeindepräsident Jürg Berlinger 
 
Anwesend 100 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 10 Gäste 
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Stimmenzähler 
 
Verena Kiser-Kathriner, Ramersbergstrasse 1, 6060 Sarnen 
Nóra Tátrai Infanger, Kirchstrasse 5c, 6060 Sarnen 
 
Peter Spichtig, Gemeindeweibel, Jordanstrasse 14, 6060 Sarnen (nur bei geheimer Abstimmung) 
Max Rötheli, Gemeindeschreiber, Goldmattstrasse 2, Sarnen (nur bei geheimer Abstimmung) 
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Geschäfte der Einwohnergemeindeversammlung 
 
 
 
1. Genehmigung der Gemeinderechnung 2020 inkl. Nachtragskredite zum Budget 2020 
 
2. Genehmigung des Projektierungskredites für die Sanierung und Erweiterung des Gemeinde-

hauses mit Ersatzbau Schulhaus 4 von CHF 920'000.00 inkl. MWST 
 
3. Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Sarnen an Göze Zilan 
 
4. Orientierungen und Fragenbeantwortung 
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A. Begrüssung und Einleitung 
Vorab informiert der Gemeindepräsident über das vom Gemeinderat erstellte Covid-19 
Schutzkonzept, mit welchem die Vorgaben des Bundes eingehalten werden können. Mit der 
Publikation der Traktandenliste zur heutigen Versammlung im Amtsblatt hat der Gemeinderat 
auf das Schutzkonzept hingewiesen und die Schutzbestimmungen publiziert. Auch auf der 
Homepage der Gemeinde Sarnen ist das Schutzkonzept für die heutige Versammlung publi-
ziert. Der Gemeindepräsident bittet die Anwesenden sich an die Schutzmassnahmen zu hal-
ten. Voten von den Versammlungsteilnehmern sind vom Platz aus zu halten. Es sind Personen 
mit Funkmikrofonen unterwegs. Die Funkmikrofone werden nach jedem Votum entsprechend 
gereinigt. 

 

Mit den Mitgliedern des Gemeinderates, des Gemeindeschreibers und des Gemeindeweibels, 
begrüsst Gemeindepräsident Jürg Berlinger die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger und Gäste zur ordentlichen Gemeindeversammlung vom 11. Mai 2021. Ein spezielles 
Willkommen richtet der Gemeindepräsident an all jene, die zum ersten Mal an der Gemeinde-
versammlung teilnehmen.  

Ebenso begrüsst er der anwesende Pressevertreter, Romano Kunz, herzlich und dankt für das 
Interesse. Ein spezielles Willkommen auch an die übrigen Vertreterinnen und Vertreter von 
weiteren Behörden und allen anwesenden Damen und Herren des Kantonsrates. Einen speziel-
len Willkomm Gruss richtet er an den Präsidenten der GRPK, Patrick Imfeld und den weiteren 
Mitgliedern der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. 
 
 
Eröffnung der Versammlung 
Im Anschluss an die Begrüssung erklärt der Gemeindepräsident die Gemeindeversammlung als 
eröffnet. Er bittet Gemeindevizepräsident Peter Seiler um Vorschläge für zwei Stimmenzähler. 
 
Wahl der Stimmenzähler 
Auf Vorschlag von Gemeindevizepräsident Peter Seiler werden mit Vreni Kiser-Kathriner, Kan-
tonsrätin, Ramersberg, und Nóra Tátrai Infanger, Sarnen, zwei Stimmenzähler gewählt, wel-
che die Auszählungen bei offenem Handmehr vornehmen und bei einer allfälligen geheimen 
Wahl der GRPK im Wahlbüro amten. Weiter werden Gemeindeweibel Peter Spichtig und Ge-
meindeschreiber Max Rötheli als Stimmenzähler gewählt, welche bei einer allfälligen gehei-
men Wahl im Wahlbüro amten (siehe Titelblatt).  
Der Gemeindepräsident macht die Versammlung darauf aufmerksam, dass er bei Abstimmun-
gen entsprechende Anweisungen geben werde. 
Die Stimmberechtigung ist geregelt in der Kantonsverfassung (Art. 15 und 92) und im Ab-
stimmungsgesetz (Art. 4). Die Verhandlungen der Gemeindeversammlung sind öffentlich. Der 
Vorsitzende bittet, nicht stimmberechtigte Anwesende gemäss Art. 9 des Gesetzes über die 
politischen Rechte sich dem Wort und der Stimme zu enthalten und auf den für die Gäste 
speziell gekennzeichneten Stühlen Platz zu nehmen. 
Der Gemeindepräsident stellt fest, dass die Traktanden dieser Versammlung rechtzeitig und 
ordnungsgemäss im Obwaldner Amtsblatt publiziert worden sind. Alle notwendigen Unterla-
gen sind auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme aufgelegen.  
Eine allfällige schriftliche Beschwerde gegen ein Ergebnis der Gemeindeversammlung ist in-
nert drei Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrunds einzureichen. 

Grundsätzlich löst der behauptete Mangel die Beschwerdefrist zu jenem Zeitpunkt aus, bei 
dem dieser Mangel offensichtlich wird. Bei Gemeindeversammlungen ist dies sofort nach Er-
fahrung des Abstimmungsergebnisses (Art. 21 AG) mündlich zu eröffnen. 
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Behandlung der Traktandenliste 
Zu den Traktanden ist aus der Bevölkerung kein Änderungsantrag eingegangen. Für das Trak-
tandum 4 "Orientierung und Fragebeantwortungen" sind Fragen von öffentlichem Interesse 
eingereicht worden.  

Aus der Versammlung werden auf Anfrage hin keine Bemerkungen zur Traktandenliste ange-
bracht. 
 

 

B. Abwicklung der Geschäfte 
 

1. Genehmigung der Gemeinderechnung 2020 inkl. Nachtragskredite zum Budget 2018 
 
Auszug aus der Botschaft 

 
Sachverhalt: 

Nach Vornahme der Abschlussbuchungen schliesst die Erfolgsrechnung mit einem Aufwand 
von CHF 67'716'200.12 und einem Ertrag von CHF 71'208'060.73 ab und weist ein Gesamter-
gebnis von CHF 3'491'860.61 aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 
2'434'900.00. Das ordentliche Ergebnis der Jahresrechnung 2020 weist vor Abschlussbuchun-
gen einen Ertragsüberschuss von CHF 3'591'860.61 aus. 
 

Der Einwohnergemeinderat äufnet den Sozialfonds der Gemeinde Sarnen mit einer Einlage 

von CHF 100'000.00. Der Sozialfonds gibt die Möglichkeit, Menschen, die in eine finanzielle 

Notlage geraten sind unkonventionell und rasch Hilfe zu leisten. 
 
Der Ertragsüberschuss ergibt sich aus tieferen Kosten gegenüber dem Budget 2020 beim Per-
sonalaufwand und den geringeren ordentlichen Abschreibungen, vor allem aber aufgrund 
höheren einmaligen Erträgen bei den Steuern, den Entgelten (v. a. Rückerstattungen Dritter) 
und dem Transferertrag (v. a. höhere Subventionen/Beiträge, Rückvergütung für Sonderschü-
ler/-innen). Zudem schliessen die meisten Departemente unter den budgetierten Aufwendun-
gen ab. 
 
Verbuchung des Ertragsüberschusses: 
Ergebnis vor Verbuchung Ertragsüberschuss  CHF 3'591'860.61 
Einlage in Sozialfonds  CHF 100'000.00 
Ertragsüberschuss 2020 (zugunsten Eigenkapital) CHF 3'491'860.61 
 

Die detaillierte Jahresrechnung mit Anhang, ausführlichem Kommentar, Statistiken sowie mit 
Darstellung der grösseren Abweichungen zum Budgetkredit bildet einen integrierenden Be-
standteil dieses Beschlusses. 

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat an mehreren Tagen die vorliegende 
Rechnung geprüft und für richtig befunden. Sie beantragt deren Genehmigung. 
 
Gemeinderat Beat Odermatt stellt die Rechnung 2020 anhand der nachfolgenden Folien im 
Detail vor. 
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Beratung 
Auf Nachfrage von Gemeindepräsident Jürg Berlinger wird das Wort nicht verlangt. 
 
Gemeindeschreiber Max Rötheli liest der Versammlung den Beschlussesantrag des Einwoh-
nergemeinderates, so wie er öffentlich aufgelegen ist, im Wortlaut vor. 
 
 
Beschluss: 

Die Gemeindeversammlung beschliesst (einstimmig): 

1. Vom Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission wird Kenntnis genom-
men. 

2. Die Verbuchung des Ertragsüberschusses und die erforderlichen Nachtragskredite zum 
Budget 2020 werden genehmigt, nachdem die grösseren Abweichungen ausführlich in der 
detaillierten Jahresrechnung erwähnt und öffentlich aufgelegt worden sind. 

3. Die gesamte Jahresrechnung 2020 wird genehmigt. 

4. Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt. 
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2. Genehmigung des Projektierungskredites von CHF 920'000.00 für die Sanierung und Erwei-
terung des Gemeindehauses mit Ersatzbau Schulhaus 4 
 

Gemeinderat Peter Seiler stellt das Geschäft anhand der nachfolgenden Folien im Detail vor. 
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Beratung 
Auf Nachfrage von Gemeindepräsident Jürg Berlinger wird das Wort nicht verlangt. 
 
Gemeindeschreiber Max Rötheli liest der Versammlung den Beschlussesantrag des Einwoh-
nergemeinderates, so wie er öffentlich aufgelegen ist, im Wortlaut vor. 
 
 
Beschluss: 

Die Einwohnergemeindeversammlung beschliesst (einstimmig): 

1. Dem Gemeinderat wird Kredit und Vollmacht für die Projektplanung Sanierung und Erwei-
terung Gemeindehaus und Ersatzbau Schulhaus 4 im Gesamtbetrag von CHF 920'000.00 
inkl. MWST erteilt. 

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt und ermächtigt, die notwendigen fi-
nanziellen Mittel bereitzustellen. 
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3. Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Sarnen an Göze Zilan 

 
Sachverhalt: 
Zilan Göze ersucht um Erteilung des Gemeindebürgerrechts der Gemeinde Sarnen. 

Die Gesuchstellerin erfüllt alle Voraussetzungen sowohl nach dem eidgenössischen als auch 
nach dem kantonalen Bürgerrechtsgesetz für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts der 
Gemeinde Sarnen. Das Bundesamt für Migration erteilte am 06. Dezember 2018 die eidgenös-
sische Einbürgerungsbewilligung.  

Der Einwohnergemeinderat empfiehlt die Erteilung des Gemeindebürgerrechts. 
 
Verfahrensablauf: 
Der Gemeindepräsident weist daraufhin, dass dies die letzte Einbürgerung nach altem Recht 
ist. Im Sinne von Art. 15 Abs. 4 der (alten aufgehobenen) Bürgerrechtsverordnung vom 27. 
Januar 2006 (GDB 111.21) wird bestimmt, dass ein allfälliger Gegenantrag spätestens eine 
Woche vor der Gemeindeversammlung schriftlich und begründet der Gemeindekanzlei Sarnen 
eingereicht werden muss. Für die heutigen Geschäfte sind keine solche Gegenanträge einge-
reicht worden.  
Jürg Berlinger: Ich frage die Versammlung an, ob irgendjemandem schwerwiegende Gründe 
bekannt sind, welche gegen eine Einbürgerung sprechen?  
Aus der Versammlung werden dazu keine Wortmeldungen vorgebracht. 
 

Gemeindepräsident Jürg Berlinger stellt die Gesuchstellerin vor. 

Die Gesuchstellerin erfüllt alle Voraussetzungen sowohl nach dem eidgenössischen als auch 
nach dem kantonalen Bürgerrechtsgesetz für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts der 
Gemeinde Sarnen. Das Bundesamt für Migration erteilte am 6. Dezember 2018 die eidgenös-
sische Einbürgerungsbewilligung. Der Einwohnergemeinderat empfiehlt die Erteilung des Ge-
meindebürgerrechts.  

 

Beschlussesantrag: 

Der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Mai 2021 wird beantragt zu beschliessen: 

1. Zilan Göze wird das Gemeindebürgerrecht der Gemeinde Sarnen erteilt. 
2. Das Gemeindebürgerrecht tritt mit der Erteilung des Kantonsbürgerrechts von Obwalden 

durch den Kantonsrat in Kraft. 

3. Die Gesuchstellerin hat eine Bearbeitungsgebühr von CHF 700.00 zu entrichten. 
4. Der Einwohnergemeinderat Sarnen wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt. 
 

Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann die gesuchstellende Person innert 20 Tagen seit Zustellung beim 
Regierungsrat schriftlich und begründet Beschwerde erheben. 

 
 
Gemeindepräsident Jürg Berlinger stellt fest: Es wurden keine Gegenanträge gegen diese Ein-
bürgerung eingereicht. 
Über das Einbürgerungsgesuch wird somit nicht abgestimmt. Der Antrag des Gemeinderates 
gilt als angenommen. 
 
Beschluss der Gemeindeversammlung: 
Zustimmung 
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4. Orientierungen und Fragenbeantwortungen 
 
Gemeindepräsident Jürg Berlinger: 

Wir orientieren sie laufend im offiziellen Gemeinde-Informationsblatt "Info Sarnen" sowie auch 
über unsere Homepage www.sarnen.ch. Auch informieren wir laufend mittels Pressemitteilungen 
über Gemeinderatsbeschlüsse, Stellungnahmen zu Projekten etc. 
 
Fragen: 
Gemäss Art. 5 der Gemeindeordnung kann jede und jeder Stimmberechtigte dem Gemeinderat 
zuhanden der Gemeindeversammlung Sachfragen von allgemeinem Interesse in Bezug auf Ge-
meindeangelegenheiten stellen. Wie bereits erwähnt, sind für die heutige Versammlung schrift-
lich Fragen von öffentlichem Interesse fristgerecht eingegangen. Von Marius Fischer, Fluren 1, 
6063 Stalden, sind folgende Fragen gemäss nachfolgende Folie eingereicht worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinderat Cleo Bracale beantwortet die Fragen wie folgt: 
 
Eine Massentestung wird im Rahmen des Ausbruchsmanagements des Kantons Obwalden 
durchgeführt. Der Ablauf einer Massentestung sieht folgendermassen aus:  
Wenn das Gesundheitsamt feststellt, dass in einer Schule Infektionen mit dem Coronavirus auf-
treten, verordnet der Kantonsarzt eine Massentestung. Dabei stützt er sich auf das Epi-
demiengesetz und auf das Gesundheitsgesetz. 
Das Gesundheitsamt gibt den Auftrag an die Testfirma für eine Testung und koordiniert die Tes-
tung. Das Amt schreibt der Schule den Ablauf und die Kommunikation vor. Die Schule hat den 
Anweisungen des Gesundheitsamt Folge zu leisten. Eine Testung ist also eine Verfügung des 
Kantonsarztes. Gemeinderat und Schule vollziehen die Verfügung. Die Schule Sarnen entscheidet 
also nicht über eine allfällige Quarantänepflicht. Die Schule Sarnen kann nicht selber entschei-
den, ob sie eine Testung durchführen will oder nicht. 
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Für die Schule ist diese Situation auch sehr unangenehm und mit viel Aufwand verbunden. 
Die angesprochene Haltung des Gemeinderates zu einem moderaten Umgang mit den Corona-
Massnahmen bezieht sich auf die Öffnung der Restaurants und nicht auf die Massnahmen all-
gemein. 
 
Mir als Schulpräsident ist es ein grosses Anliegen zu betonen, dass die Zusammenarbeit der 
Schule mit den Eltern eine sehr entscheidende Basis für das Lernen der Kinder ist. Eltern und 
Schule sind aufeinander angewiesen, es ist eine wichtige Partnerschaft. Für beide steht das Wohl 
der Kinder im Zentrum. Beide Seiten wollen das Beste für die Kinder. Unser Ziel ist, die Verbrei-
tung des Virus zu verhindern und den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. Nicht alle Schüle-
rinnen und Schüler verfügen über das familiäre Umfeld und die nötigen Rahmenbedingungen, 
um im Fernunterricht bestehen zu können. Wenn wir die Klassen schliessen müssen, kann das zu 
einer grossen Chancenungleichheit führen. Das wollen wir verhindern. Unsere Lehr- und Füh-
rungspersonen engagieren sich gerade auch in dieser Zeit mit sehr grossem Einsatz für die Kinder 
und die Schule. Ich danke ihnen allen für dieses Engagement. Sie arbeiten alle sehr verantwor-
tungsvoll. Ich habe grösstes Vertrauen in unsere Mitarbeitenden. Unser Bestreben ist es, das 
Netzwerk Schule-Eltern zu stärken. Ich freue mich, wenn die Eltern und die Gesellschaft uns darin 
unterstützen. So können wir herausfordernde Situationen gemeinsam gut meistern.  
 
Aufgrund der vorangehenden Äusserungen kann ich somit bestätigen, dass die Kontroll-
mechanismen des Gemeinderates nicht versagt haben und die Schule Sarnen operativ richtig 
gehandelt hat. Der Gemeinderat hat nicht zu beurteilen, ob die Massnahmen verhältnismässig 
sind. Es handelt sich um eine Verfügung des Kantons, welche die Gemeinde ausführen muss. 
 
Der Gemeindepräsident Jürg Berlinger fragt Marius Fischer an, ob er das Wort erwünscht. 
 
Marius Fischer findet, dass nicht direkt auf seine Fragen eingegangen sei und wünscht sich eine 
öffentliche Diskussion. Er glaube, dass noch andere Personen anwesend sind, welche sich dazu 
äussern würden.  
 
Eine Diskussion findet nur statt, wenn dies auf Antrag von der Mehrheit der Anwesenden ver-
langt wird. Gemäss Gemeindeweibel, Peter Spichtig, sind an der heutigen Gemeindeversamm-
lung 100 Stimmberechtigte anwesend. Die Versammlung wird vom Gemeindepräsident, Jürg 
Berlinger angefragt, ob eine Diskussion gewünscht wird.  
 
 
Abstimmung: 
33 Ja-Stimmen 
38 Nein-Stimmen 
29 Enthaltungen 
 
Der Antrag auf eine Diskussion wurde nicht angenommen. Somit ist das Traktandum erledigt. 
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Schluss: 
 
Gemeindepräsident Jürg Berlinger: 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, werte Gäste und Pressevertreter, wir 
kommen zum Schluss unserer Gemeindeversammlung.  
Ich danke Ihnen allen für Ihr geschätztes Kommen und die Wahrnehmung unserer bürgerli-
chen Aufgaben und Pflichten.  
Unserem Gemeindeschreiber Max Rötheli und seinem Team danke ich für die gute Organisati-
on, und dem Bühnenmeister Marco Bucher, und seinem Team für die Technik.  
Und erlauben Sie mir an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an mein Ratskollegium, 
an die Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden des Unternehmen Sarnen, für die grosse 
Arbeit für das Unternehmen Sarnen. 
Ich wünsche Ihnen geschätzte Anwesende alles Gute und bleiben Sie gesund. 
Üblicherweise laden wir Sie am Ende der Gemeindeversammlung zum bereitstehenden Apéro 
ein. Aufgrund der Corona-Pandemie verzichten wir heute auf den Apéro. Anstelle des Apéros 
haben wir Ihnen ein kleines Lunchpaket im Foyer bereitgestellt. Alle Versammlungsteilnehmer 
dürfen ein Lunchpaket gerne mit nach Hause nehmen.  
Damit wir nun beim Verlassen der Aula Cher die Abstandsregeln einhalten können, haben wir 
folgendes Vorgehen gewählt. 
Wir verlassen den Saal nun reihenweise unter Einhaltung des Abstandes von 1.5 m. Die erste 
Reihe beginnt und benützt den vorderen Ausgang und die hinterste Reihe beginnt und be-
nützt den hinteren Ausgang.  
 
 
Gemeindepräsident Jürg Berlinger erklärt die Einwohnergemeindeversammlung als geschlos-
sen. 
 
 
Sarnen, 11. Mai 2021 
 
Gemeindekanzlei Sarnen 
Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 
Max Rötheli 


